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Das ist nicht weiter schwierig. Ein "nein" reicht vollkommen aus, denn die
Durchsuchung eines Privatcomputers durch eine Behörde ist ein schwerwiegender
Rechtseingriff, der eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses bedarf. Dafür müsste
dann die Polizei anrücken

Dein "Rechtseingriff" verwandelt sich in RLP durch das Landesdatenschutzgesetz et al. flugs in
eine offene Einfallstraße (siehe S. 11 dieser Handreichung). Du bist zur Offenlegung
verpflichtet. Entweder verzichtest du komplett auf EDV. Dann betrifft das nur das Papier in
deinem häuslichen Arbeitszimmer. Oder du nutzt sie. Dann musst du im Vorfeld deine
Compliance geben, deine Privathardware als einem Dienstrechner gleichgestellt zu
betrachten... oder rechtswidrig handeln.
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https://www.lehrerforen.de/thread/45344-arbeitszimmer-und-laptop-absetzen/?postID=426718#post426718
https://static.bildung-rp.de/pl-materialien/Schule.Medien.Recht._gesamt_10-2014.pdf
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